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Haftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 
Unternehmen: Dialog Versicherung AG, Deutsch-
land, Registergericht Amtsgericht München –  
HRB 234855 

I 
 

Privatschutz 

 
Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Infor-
mationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versi-
cherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Haftpflichtversicherung für private Risiken an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken, 
die im Zusammenhang mit Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden für die Sie verantwortlich sind, ste-
hen. 

 
Was ist versichert? 

 
Gegenstand der Versicherung 

 

 Wir gewähren Ihnen und dem mitversicher-
ten Personenkreis Versicherungsschutz im 
Rahmen des versicherten Risikos für den 
Fall, dass Sie wegen eines während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen 
Schadenereignisses (Versicherungsfall), 
das einen Personen-, Sach- oder sich dar-
aus ergebenden Vermögensschaden zur 
Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen In-
halts von einem Dritten auf Schadensersatz 
in Anspruch genommen werden.  

 

 Und zwar zum Beispiel - soweit beantragt - 
als: 

 
Privatperson, im Straßenverkehr außerhalb 
des Kfz, im Sport oder als Halter von Hau-
stieren, für die keine gesonderte Versiche-
rung abzuschließen ist.  
Gleichermaßen sind Sie in Ihrem häuslichen 
Rahmen geschützt bei Schäden, die von der 
Wohnung oder dem Haus ausgehen in dem 
Sie wohnen - egal, ob Sie Mieter oder Ei-
gentümer sind.  
(Privathaftpflichtversicherung) 
 
Halter des/der im Antrag zu bezeichnenden 
Tiere/s zu privaten Zwecken. 
(Tierhalterhaftpflichtversicherung) 
 
Eigentümer des im Antrag zu bezeichnen-
den Privathauses. 
(Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversi-
cherung) 

 
Versicherte Personen sind zum Beispiel - soweit 
vereinbart -  
 
Sie, Ihr Ehe- bzw. Lebenspartner, Ihre in häusli-
cher Gemeinschaft lebenden und unverheirate-
ten Kinder bis zum Abschluss deren Berufsaus-
bildung. 

 
Versicherungssummen   
Die vereinbarten Versicherungssumme entneh-
men Sie bitte dem Antrag bzw. Versicherungs-
schein.   

 
 

Was ist nicht versichert? 
 

x Wir können nicht alle Risiken 
abdecken, da sonst der Beitrag 
unangemessen hoch wäre. Des-
halb sind vom Versicherungs-
schutz bestimmte Gefahren und 
Schäden ausgeschlossen, wie 
zum Beispiel: 

x alle Schäden, die aus vorsätzli-
cher Handlung hervorgehen, die 
durch Sie oder Ihre Angehörigen 
bzw. Mitversicherte entstehen; 

x sowie Schäden, die beim Ge-
brauch eines Kraft-, Luftfahr-
zeugs oder Kraftfahrzeuganhä-
ngers verursacht wurden; 

x ferner auch solche Schäden die 
aus den Gefahren eines Betrie-
bes, Berufes oder eines Diens-
tes, Amtes oder einer verantwort-
lichen Betätigung in einer Verei-
nigung jeglicher Art entstehen; 

x ebenso Schäden durch unge-
wöhnliche und gefährliche Be-
schäftigung. 

   

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkun-
gen? 
 
Ja, zum Beispiel ist: 

! unsere Entschädigungsleistung bei 
jedem Versicherungsfall auf die ver-
einbarten Versicherungssummen 
begrenzt. 

! Ein eventuell für den einzelnen Ver-
sicherungsfall vereinbarter Selbstbe-
halt von Ihnen selbst zu tragen.  

! Falls die von uns verlangte Erledi-
gung eines Haftpflichtanspruchs 
durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich an Ihrem Verhalten 
scheitert, haben wir für den von der 
Weigerung an entstehenden Mehr-
aufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukom-
men. 
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Wo bin ich versichert? 
 

  Der Versicherungsschutz besteht innerhalb Deutschland, sowie bei vorübergehendem Auslands-
aufenthalt weltweit.  

 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 

− Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie alle im Antrag und den zusätz-
lichen Fragebögen gestellten Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantworten. 

− Einmal im Jahr fragen wir nach, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber den bisheri-
gen Angaben eingetreten sind. So kann der Versicherungsschutz den zwischenzeitlichen Verände-
rungen angepasst werden. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis auf der Bei-
tragsrechnung erfolgen. Diese Anfrage müssen Sie ebenfalls vollständig und wahrheitsgemäß be-
antworten. 

− Jeder Versicherungsfall muss uns innerhalb einer Woche angezeigt werden, auch wenn gegen Sie 
noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie bei-
spielsweise verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns 
durch wahrheitsgemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unter-
stützen. 

   

 
Wann und wie zahle ich? 
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch 
nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes. 
 
Ein Folgebeitrag wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Der Beitrag ist in der mit 
Ihnen vereinbarten Zahlweise (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich) zu zahlen.  
 
Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuzie-
hen. 
 

   

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung 
ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag rechtzeitig zahlen. 
 
Den vereinbarten Vertragsablauf entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. Versicherungsschein. 
Die Haftpflichtversicherung verlängert sich nach diesem Zeitraum automatisch um jeweils ein weiteres 
Jahr (Verlängerungsjahr). 

   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Der Versicherungsvertrag wird für die im Versicherungsschein genannte Dauer abgeschlossen. 
Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als drei Jahren eingegangen worden ist, kann 
zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden.  
 
Außerdem können Sie oder wir den Vertrag in manchen Fällen vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach 
einem Versicherungsfall möglich, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie Klage gegen uns erhoben 
haben. 

 


